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ches Vertragsgericht. Das M. wird 
von einem Minister nach dem Prin
zip der Einzelleitung geleitet. Der 
Minister ist verpflichtet, die 
Durchführung der Beschlüsse der 
Partei der Arbeiterklasse, der Ge
setze und anderen Rechtsvorschrif
ten in eigener Verantwortung zu 
sichern und die hierzu erforderli
chen Entscheidungen zu treffen. 
Als Mitglied des —> Ministerrates der 
DDR wird der Minister auf die 
Dauer von fünf Jahren von der 
Volkskammer gewählt, der er eid
lich verpflichtet und rechenschafts
pflichtig ist. Der Minister wird vom 
Vorsitzenden des Ministerrates in 
seine Funktion berufen. Als bera
tende Organe der Minister beste
hen Kollegien. Sie haben die Plan
ausarbeitung und -durchführung in 
ihrem Verantwortungsbereich zu 
leiten, zu analysieren und zu kon
trollieren. Die Minister gewährlei
sten die Auswertung der Hinweise, 
Vorschläge und Eingaben der 
Werktätigen und sind verpflichtet, 
regelmäßig vor den Werktätigen 
aufzutreten sowie die Arbeit der 
örtlichen Volksvertretungen zu un
terstützen und die Autorität der 
Abgeordneten zu heben. Sie sind 
berechtigt, zur Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung Rechtsvor
schriften in Form von Anordnun
gen oder, sofern es in Gesetzen 
oder Verordnungen vorgesehen ist, 
Durchführungsbestimmungen zu 
erlassen.

Ministerrat der DDR: Der M. ist
als Organ der Volkskammer die Re
gierung der DDR. Er arbeitet unter 
Führung der SED im Aufträge der 
—» Volkskammer der DDR die 
Grundsätze der staatlichen Innen- 
und Außenpolitik aus und leitet 
die einheitliche Durchführung der 
Staatspolitik der DDR (Verf. der 
DDR, Art. 76-80; Gesetz über den 
Ministerrat der DDR, GBl. I 1972, 
Nr. 16). Er organisiert die Erfül
lung der politischen, ökonomi
schen, kulturellen, sozialen sowie

die ihm übertragenen Verteidi
gungsaufgaben des sozialistischen 
Staates. Das Hauptfeld der Tätig
keit des M. ist die konsequente 
Fortführung des politischen Kurses 
der Hauptaufgabe in der Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
als dem Kernstück der Verwirkli
chung der ökonomischen Strategie 
mit dem Blick auf das Jahr 2000. 
Vor allem kommt es darauf an, die 
Vorzüge des Sozialismus immer 
wirksamer mit den Errungenschaf
ten der wissenschaftlich-techni
schen Revolution zu verbinden, 
um auf der Grundlage eines stabi
len und dynamischen Wirtschafts
wachstums das materielle und kul
turelle Lebensniveau des Volkes 
planmäßig weiter zu erhöhen. Der 
M. trägt die Verantwortung für die 
Leitung der gesamten Volkswirt
schaft der DDR. Die Lösung der 
damit verbundenen Aufgaben bil
det den Hauptinhalt seiner Tätig
keit. Immer größeres Gewicht er
langen seine sozialpolitischen Auf
gaben. Er ist für die Ausarbeitung 
langfristiger komplexer Pro
gramme, der Fünfjahr- und Jahres
pläne sowie der Staatshaushalts
pläne lind nach Beschlußfassung 
der staatlichen Pläne durch die 
Volkskammer für deren erfolgrei
che Verwirklichung verantwortlich 
(—* sozialistische Planwirtschaft). Der 
M. konzentriert sich in seiner Tä
tigkeit darauf, die komplexe Lei
tung volkswirtschaftlich entschei
dender Prozesse zu vervollkomm
nen, die koordinierende Funktion 
immer effektiver auszuüben, die 
Langfristigkeit in seiner Arbeit zu 
erhöhen, eine noch wirksamere 
Kontrolle der beschlossenen Auf
gaben zu organisieren sowie eine 
rasche und umfassende Verallge
meinerung der fortgeschrittenen 
Erfahrungen zu gewährleisten. 
Entsprechend den Erfordernissen 
der sozialistischen ökonomischen 
Integration leitet er die planmäßige 
Entwicklung der wirtschaftlichen 
und wissenschaftlich-technischen


